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Bebauungsplan „Talblick“ in der Ortsgemeinde Quirnheim; 
Stellungnahme der IHK Pfalz gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zunächst bedanken wir uns für die Beteiligung am Bebauungsplan „Talblick“ der Orts-

gemeinde Quirnheim. Den uns vorliegenden Unterlagen entnehmen wir, dass Planungs-

recht für die Errichtung von ca. 28 Wohnbaugrundstücken geschaffen werden soll. Dafür 

wird das Plangebiet zu einem großen Teil als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Grundlage der Planung ist ein städtebauliches Gesamtkonzept, nach dem bereits das 

Neubaugebiet „Am Asselheimer Weg“ erschlossen wurde. Im zweiten Realisierungsab-

schnitt soll nun der bereits realisierte Bauabschnitt in nordwestliche Richtung fortgesetzt 

werden.  

Grundsätzlich kann die Realisierung von attraktiven Wohnbaugrundstücken in dafür ge-

eigneten Gebieten letzten Endes auch der Wirtschaft zugutekommen. Dennoch sind aus 

unserer Perspektive potenzielle Konflikte zwischen dem Vorhaben und dem angrenzen-

den landwirtschaftlichen Betrieb zu befürchten. Entsprechend der Empfehlungen der 

schalltechnischen Untersuchung soll ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von 4,50 Metern 

errichtet werden. Jedoch wird aus der Planung nicht deutlich, ob durch die geplante 

Maßnahme die Immissionsrichtwerte eingehalten werden können. Dies wäre aus unserer 

Sicht wichtig sicherzustellen, um die Planungssicherheit des Unternehmens zu gewähr-

leisten.  
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Darüber hinaus sind uns keine Konflikte mit wirtschaftlichen Interessen bekannt. Daher 

haben wir im Rahmen des vorliegenden Planvorhabens keine Einwände vorzubringen. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
 
 
 
Justine Markisch 
Referentin für Planung und Standortentwicklung 
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Neustadt an der Weinstraße, 3.10. 2022 

 

Bebauungsplan „Talblick“ der Ortsgemeinde Quirnheim 

Ihr Zeichen: 2.1/42/610-13/Fa 

Unser Zeichen: 309/2022/02 

 

Sehr geehrter Herr Fabian, sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung der Mitteilung über die Offenlegung obigen B-Plan-Entwurfs. 
Die POLLICHIA schließt sich der Stellungnahme des BUND vom 26.9.2022 an. 

Zitat: „In der Sache müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass sich unsere kritische Haltung 
gegenüber der aus unserer Sicht zu großzügigen Ausweisung neuen Baulands nicht verändert 
hat. Wie wir den Unterlagen entnehmen, hat sich auch die zuständige Raumplanungsbehörde, 
der Verband Metropolregion Rhein-Neckar, gegen die zu große Dimensionierung des 
Baugebiets ausgesprochen, weil die Planung nicht den Vorgaben des Regionalplans entspricht. 
Es überrascht uns, dass die Gemeinde sich über dieses Votum hinwegsetzen will. 

In ihrer Erwiderung auf unsere Stellungnahme vom 06.08.2016 schreibt die Gemeinde, dass es 
sich bei der Planung um eine Bebauung im „Innenbereich“ handeln würde. Dieser Auffassung 
möchten wir deutlich widersprechen. Übrigen hat sich auch die Kreisverwaltung in ihrer 
Stellungnahme einer solchen Auffassung deutlich entgegengestellt. 

POLLICHIA e.V., Haus der Artenvielfalt 
Erfurter Str. 7, 67433 Neustadt/Weinstraße 

An 

die Verbandsgemeinde Leiningerland  

z.H. Herrn Fabian  

Industriestr. 11  

 

67269 Grünstadt 

 

 

 

 

 

POLLICHIA-Geschäftsstelle 

Haus der Artenvielfalt 
Erfurter Straße 7 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße 

Telefon: +49 6321 92 17 68 

Telefax: +49 6321 92 17 76 

E-Mail: kontakt@pollichia.de 

Internet: www.pollichia.de 
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Abschließend möchten wir die Gemeinde noch einmal deutlich auffordern, das Neubaugebiet 
zu verkleinern“. 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Hundsdorfer 
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Verbandsgemeinde Leiningerland 

Fachbereich 2  

Industriestraße 11 

67269 Grünstadt 

 

Vorab per E-Mail: bauleitplanung@vg-l.de 

 

Betreff:  Offenlage Bebauungsplanentwurf Quirnheim „Talblick“ in der Zeit vom 

26.09.2022 bis 28.10.2022 – Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Einwohner der Gemeinde Quirnheim nehmen wir im Rahmen der Offenlage des 

Bebauungsplanentwurf „Talblick“ (Stand Juli 2022) wie folgt Stellung: 

 

 Wir erachten es als wichtig auf die Unregelmäßigkeiten in Bezug auf das Neubaugebiet 

„Talblick“ hinzuweisen. Dieses ist zuallererst überdimensioniert und in einer Gemeinde mit 

schwacher Infrastruktur, wie es Quirnheim ist, nicht sinnvoll zu realisieren. Insbesondere im 

Interesse der potenziellen Käufer bei der derzeitigen Wirtschaftslage. Bedenken bestehen auch 

hinsichtlich der Kostentragung, insbesondere für die Erschließung und das Starkregenkonzept. 

 

Im Folgenden finden Sie alle, aus unserer Sicht, relevanten Punkte aufgelistet. 

 

Einwendungen 

I. 

1. 

Im bestehenden Baugebiet „Am Asselheimer Weg“ ist die Ritter-Merz-Straße als 

„verkehrsberuhigter Bereich“ ausgelegt. Diese Zweckbestimmung wurde am 03.11.2021 

schriftlich durch die Verbandsgemeinde Leinigerland bestätigt. Auch wurde im Zuge der 

Versetzung einer Pflanzinsel in der Ritter-Merz-Straße wiederholt darauf hingewiesen, dass 

diese zur Verkehrsberuhigung diene. 

Derzeit ist die Ritter-Merz-Straße als Kreisstraße ohne unmittelbare Anbindung an die 

Hauptstraße (Tanzgasse/Kindenheimer Straße) ausgelegt. Die Planstraße A und B des NGB 

"Talblick" führen zwangsläufig zu einer intensiveren Nutzung der Ritter-Merz-Straße als 

Durchfahrtsstraße. Durch die so entstehende direkte Anbindung mit der Hauptstraße ist ein 

erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten, welches der Zweckbestimmung 

"verkehrsberuhigter Bereich“ der Ritter-Merz-Straße widerspricht. Zeichnen sich wie hier 

mailto:bauleitplanung@vg-l.de


bereits in einem frühen Stadium des Bebauungsplans Konflikte ab, die insbesondere durch 

diesen erst geschaffen werden, so ist doch zumindest im Rahmen der Abwägung des § 1 (7) 

BauGB diesen Rechnung zu tragen, um eine interessensgerechte Lösung zu finden. Dies ist nur 

möglich, wenn die zu erwartende Verkehrszunahme umfänglich geprüft wird. 

Insbesondere wurde auf der 15. Sitzung des Gemeinderates Quirnheim einstimmig beschlossen, 

dass auch für die Ritter-Merz-Straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h 

eingerichtet werden soll. Da zu befürchten ist, dass die Ritter-Merz-Straße im Zuge des 

Neubaugebiets „Talblick“ zu einer zweiten Ortsdurchfahrtstraße wird, muss man hier mit einer 

Verminderung der Wohnqualität durch erhöhten Verkehrslärm rechnen. Mutmaßlich soll die 

Langgasse mittelfristig als Einbahnstraße ausgelegt werden, wodurch der gesamte Verkehr 

Dorf auswärts über die Ritter-Merz-Straße gelenkt wird. Spätestens dann, aber auch schon ohne 

die zu erwartende Umwidmung der Langgasse, ist der verkehrsberuhigte Charakter der Ritter-

Merz-Straße nicht mehr gegeben. Dies erfolgt, obwohl die Verbandsgemeinde wiederholt in 

der Vergangenheit in Wort und Schrift betont hatte, dass das Neubaugebiet „Talblick“ ehemals 

zusammen mit dem Baugebiet „Am Asselheimer Weg“ entwickelt wurde. Dass insofern ein 

einheitliches städtebauliches Konzept (Planbegründung, Ziffer 3) verfolgt wird, lässt sich nicht 

erkennen.  

Angesichts der zu erwartenden Verkehrsströme ist die Festsetzung der Verkehrsflächen als 

Mischverkehrsfläche grundsätzlichen Bedenken ausgesetzt. Eine niveaumäßige Trennung von 

Fahr- und Fußgängerverkehr dient in erster Linie der Verkehrssicherheit. Eine solche 

Verkehrssituation läuft auch einem Planungsangebot, das sich vorwiegend an Familien mit 

Kindern richtet, zuwider und sich insbesondere auch an den allgemeinen Anforderungen an die 

Sicherheit der Wohnbevölkerung messen lassen muss. 

2. 

Erschwerend kommt hinzu, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Rahmen der 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB im Jahre 2016 in seiner 

Stellungnahme den unübersichtlichen und für das geplante Verkehrsaufkommen nicht 

ausgelegten Anschluss an die Straße „Am Klöttstein“ bemängelt und zudem eine Übernahme 

der Kosten ausschließt.  

 

Hier ist noch nicht eingeflossen, dass der gesamte Verkehr Dorf auswärts, laut der uns 

vorliegenden Informationen, mittelfristig über die Planstraßen A und B geleitet werden sollen. 

Besonders da in unmittelbarer Nähe der Kreuzung Schmittgasse mit Gemeinderatsbeschluss 

vom 20.06.2021 öffentliche Parkplätze festgelegt worden sind, welche sich teilweise in 

Kreuzungsnähe befinden, wird der angesprochene Ringschluss zur Erschließung des 

Plangebiets (Planbegründung, Ziffer 4) für den Baustellenverkehr verhindert. Folglich wird es 

zu einer Nutzung der Ritter-Merz-Straße durch die Baustellenfahrzeuge und somit zu einer 

Beeinträchtigung der dort ansässigen Bewohner und Schäden an den Straßen kommen.  

 

Dies ist eine unverhältnismäßige Benachteiligung des Baugebiets "Am Asselheimer Weg" und 

widerspricht dessen Zweckbestimmung. Erneut hat man das Gefühl, das Baugebiet "Talblick" 

ist weder durchdacht noch zweckmäßig und eine Benachteiligung des Baugebiets „Am 

Asselheimer Weg“ wird bewusst in Kauf genommen. Konflikte werden durch den 

Bebauungsplan gerade nicht bewältigt, sondern erst geschaffen. 

 

Des Weiteren ist die geplante Ausfahrt unübersichtlich und wie durch die LBM bereits 

angemerkt, entsprechend den hier offengelegten Unterlagen, unter Berücksichtigung des zu 

erwartenden Verkehrsaufkommens, nicht verkehrssicher. Auch dies entspricht nicht den 



allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und ist nicht mit der 

Sicherheit der Wohnbevölkerung vereinbar. 

 

3. 

Wie den offengelegten Dokumenten zu entnehmen ist, wurde der nahe gelegene Flugplatz, 

welcher auch für Motorflugzeuge zugelassen ist, nicht von dem aktuell gültigen Lärmgutachten 

erfasst. Aufgrund des regelmäßigen Flugverkehrs und der motorbetriebenen Zugmaschine ist 

die Lärmbelastung nicht vernachlässigbar. Da hier auch eine zweite Fliegerhalle entstehen soll 

und ein weiteres Segelflugzeug angeschafft wurde, ist zudem mit einer Intensivierung des 

Fluglärms zu rechnen. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, erzeugt auch der Flugbetrieb mit 

Segelflugzeugen signifikanten Lärm in der unmittelbaren Umgebung.  

 

4. 

In der Begründung ist festgehalten, dass das geplante Neubaugebiet durch Netzerweiterung an 

das bestehende Telekommunikationsnetz angeschlossen werden soll (Planbegründung, Ziffer 

4). Laut Gesetz muss hier Glasfaseranschluss bereitgestellt werden. Der eventuelle Ausbau 

durch die Deutsche Glasfaser beinhaltet das NGB „Talblick“ offiziell nicht. Dies wurde 

anlässlich der Bürgersprechstunde am 16.06.2021 auf direkte Nachfrage durch die Deutsche 

Glasfaser ausdrücklich klargestellt, dass das geplante Ausbaugebiet das Neubaugebiet 

„Talblick“ nicht mit ein schließt. Auch auf Nachfragen hat die Gemeinde Quirnheim uns keine 

weiteren Informationen zur Verfügung gestellt, so dass wir weiterhin von diesem Sachverhalt 

ausgehen müssen.  

 

5. 

Bereits aus wirtschaftlichen Gründen ist die Verwirklichung der Planung nachhaltig nicht 

möglich, so dass diese auch nicht erforderlich und somit rechtswidrig ist. 

Laut SGD-Süd und weiteren Behörden müssen die Erschließungskosten insbesondere für 

Starkregenschutz und Lärmschutz auf die Grundstückspreise umgelegt werden. In der 

Abwägung gem. § 1 (7) BauGB auf Seite 16 befindet sich folgende Stellungnahme, welche 

auch in der aktuellen Begründung unter Punkt 6 „Zusammenfassung“ zu finden ist: 

  

„In Quirnheim werden Familien mit Kindern bevorzugt behandelt. Ohne 

Mitwirkung von Maklern und Bauträger können sie mit eigenem Architekten und 

einer Baufirma ihrer Wahl nach ihren Vorstellungen preiswert bauen.“ 

  

Jedoch widerspricht das aktuelle geplante Neubaugebiet dieser Begründung. Von preiswerten 

Grundstückspreisen kann keine Rede mehr sein. Wir haben im Vorfeld wiederholt um 

Offenlage der Kalkulationen gebeten, dennoch ergibt sich nach unseren Hochrechnungen ein 

Quadratmeterpreis von mindestens 450 Euro. Wie wir erfahren haben, sind selbst die internen 

Kalkulationen nicht aktuell. Ergänzend gibt es offensichtlich noch kein ausgearbeitetes 

Starkregenschutzkonzept für das NBG „Talblick“.  

 

In diesem Zusammenhang ist es besonders bedauerlich, dass die Gemeinde Quirnheim bis heute 

noch nicht schlüssig erklären konnte, wie die Kosten für das Starkregenkonzept getragen 

werden können. Hier handelt es sich laut eigenen Angaben der Gemeinde um ca. 700.000 Euro. 

Dies bekräftigt der Entwurf der Nachtragshaushaltsplanung 2022. Das während der 20. 

Gemeinderatsitzung vorgestellte Starkregenkonzept kann nach Angaben der SGD Süd im 

Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Talblick“ nicht gefördert werden. Details, Pläne und 

Kostenrechnungen wurden zu unserem Bedauern auch auf mehrmaliges Nachfragen nicht zur 

Verfügung gestellt, obwohl dieser Gegenstand diverser öffentlichen Ratssitzungen war. Auf 

besagter Gemeinderatsitzung wurde zwar in einem ca. 30-minütigen bebilderten Vortrag 



darüber referiert, auch mit der Anmerkung, man könne die entstehenden Kosten für das 

Neubaugebiet „Talblick“ anderweitig „verstecken“. Laut schriftlicher Stellungnahme des 

Ortsbürgermeisters handelte es sich bei diesem Vortrag allerdings nur um die Vorstellung eines 

„30-minütigen bebilderten Antrags“. Daher liegt laut Aussage der Ortsgemeinde Quirnheim 

offensichtlich noch immer kein Starkregenschutzkonzept vor.  

 

Zudem ist nicht ersichtlich wie der Starkregen, welcher im Neubaugebiet „Talblick“ abläuft, 

aufgefangen werden soll, damit dieser nicht die darunterliegenden Gebiete überflutet. Laut 

Bebauungsplan ist mit einer signifikanten Versiegelung der Fläche zu rechnen, welche das 

Regenwasser nicht mehr auf natürliche Weise ablaufen lässt. Dies entspricht sicherlich nicht 

den allgemeinen Anforderungen an die Sicherheit der dort wohnenden Bevölkerung. Der 

Verzicht auf die Festsetzung flächenhafter Vorsorgemaßnahmen ist somit verfehlt.  

 

Außerdem befinden sich die Bauplätze in Hanglage mit hohen Kalksteinvorkommen und 

drückendem Wasser. Dies führt zwangsläufig zu hohen Baukosten auf Grund der zu erwarteten 

Bodenklassen 5 und 6. Dieselbe Bodenzusammensetzung findet sich auch im angrenzenden 

Gebiet „Am Asselheimer Weg“. Auf Nachfragen können private Bodengutachten und Bilder 

nachgereicht werden.  

  

6. 

Ergänzend hierzu ist bis jetzt nicht sichergestellt, dass die 28 Grundstücke tatsächlich vorrangig 

an Familien mit Kindern verkauft werden. Aktuell ist zu befürchten, auch da der Bauplan 

explizit Doppelhaushälften mit zwei Parteien erlaubt, dass die Grundstücke durch 

Wohnungsbaufirmen oder private Investoren aufgekauft werden. Auch dies widerspricht der 

Grundlage und der Motivation des NGB „Talblick“ und stellt die Zweckmäßigkeit der 

Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 2021 und die aktuelle Begründung in Frage.  

 

Im Baugebiet „Am Asselheimer Weg“ wurde so durch Flurstückszerlegung in jüngster 

Vergangenheit zusätzlicher Wohnraum geschaffen, wodurch pro Grundstück ein 

Vierparteienhaus entstehen kann. Eine Festsetzung von Einzelhäusern würde dies verhindern. 

  

7. 

Bei aktuell 28 Bauplätzen und bei einem laut Kindertagesstättenbedarfsplanung 2021/2022 

geplanten Zuzug von bis zu 92 Familien mit Kindern, muss mit mindestens 15 Kindern im Alter 

zwischen 2 und 5 Jahren gerechnet werden.  

 

Aktuell ist die ansässige Kita jedoch mit 26 bis 31 Plätzen ausgelastet, wobei mit weiteren 

Kindern für Anfang 2023 gerechnet werden muss. Laut Angaben der Gemeinde muss die Kita, 

um weitere Kinder aufzunehmen erst erweitert werden, was im Haushaltsplan der Gemeinde 

nicht vorgesehen ist. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Gemeinde Quirnheim die nötigen 

Kosten des Ausbaus tragen kann.  

 

Wie der aktuellen Gemeindestatistik zu entnehmen ist, gibt es derzeit 16 Kinder runter 2 Jahren 

in Quirnheim welche erwartungsgemäß in spätestens 2 Jahren die Kita besuchen werden. Aus 

diesem Grund ist das Neubaugebiet „Talblick“ nicht realisierbar und überdimensioniert, die 

tatsächlichen Gegebenheiten bleiben bei der Planung völlig unberücksichtigt.  

 

Bereits im Jahre 2016 hat die Gemeinde prognostiziert, dass bis 2022 die Kita nicht mehr 

ausgelastet sei. Ein genauer Blick in die Kindertagesstättenbedarfsplanung zeigt, dass die Kita 

in Quirnheim seit dem Jahr 2017 mit im durchschnittlich 32 und mindestens 28 angemeldeten 

Kindern seit Jahren ausgelastet ist. Tatsächlich hat die Anzahl der Kinder in den letzten drei 



Jahren tendenziell zugenommen. Im Kitajahr 21/22 waren 37 Kinder gemeldet. Auf Nachfrage 

wurde uns mitgeteilt, dass die Zahlen zur Erhebung der Kindertagesstättenbedarfsplanung von 

der Gemeinde übermittelt werden und nicht zwangsläufig aktuell sind. Aktuell besuchen mind. 

26 Kinder die Kita und es ist mit weiterem Zuwachs während des, erst Ende September 

begonnen, Kitajahres zu rechnen. Hier bedarf es einer genauen Prüfung, um den tatsächlichen 

Bedarf zu ermitteln. Wir berufen uns hier insbesondere auf die Elternabende am 03.08.21 und 

28.10.21 und Elterninformationen der Kita.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass ein Regelbetrieb in diesem Jahr nur maximal vier Wochen am 

Stück gewährleistet war. Laut offiziellen Angaben zum größten Teil wegen 

krankheitsbedingten Personalmangel. Dies ist ein weiteres Indiz für die gegebene Auslastung 

des Kindergartens.  

  

8. 

Die Gemeinde Quirnheim zählt aktuell 830 Einwohner, bei einem realistisch geschätzten Zuzug 

von 60 Parteien mit durchschnittlich einem Kind, ist mit einer Einwohnerzahl ca. 180 Personen 

zu rechnen. Sollten zudem zwölf der ca. 34 baureifen Grundstücke (vgl. Die Rheinpfalz 09. 

Juni 2021) bebaut werden, erhöht sich die Einwohnerzahl um weitere 36 Personen.  

 

Ein Überschreiten der wichtigen Marke von 1000 Einwohnern erscheint bedenklich. Hierfür ist 

die Infrastruktur der Gemeinde Quirnheim nicht ausgelegt. Neben der schlechten Busanbindung 

ist auch die Trinkwasserversorgung mutmaßlich nicht ausreichend gewährleistet. Bis zum Jahr 

2021 gab es hier Probleme mit dem Wasserdruck, welche vorerst als Reaktion auf die Kritik 

der Anwohner behoben wurde. Eine entsprechende Berechnung für die erwartete Auslastung 

liegt nach unserer Kenntnis nicht vor.  

 

 

 

9. 

Des Weiteren findet sich bis einschließlich 2019 folgender Passus in der 

Kindertagesstättenbedarfsplanung: 

 

„Neubaugebiete: Ca. 30 Familien; Baugebiet "Talblick"; ca. 2019)“ 

Im Jahre 2021 wurde dies folgendermaßen abgeändert:  

„in Planung: nordöstl. Ortsrand, angrenzend an Neubaugebiet „Am Asselheimer 

Weg“ für 23-92 Familien, keine Zeitangabe“ 

Zuletzt wurde auf der 20. Sitzung des Gemeinderats Quirnheim auf Nachfragen eines 

Ratsmitglieds durch den Planer bestätigt, dass sich der Bauplan nicht signifikant geändert hätte 

und damit eine detaillierte Diskussion unnötig sei.  

Ungeachtet dessen scheint die Gemeinde Quirnheim mit bis zu 92 Familien zu planen. Diese 

Zahl übersteigt bei weitem den Eigenbedarf der Gemeinde und führt zu einer Überlastung der 

gesamten Infrastruktur einschließlich Kita und ÖPNV.  

In der zugrunde liegenden Begründung wird auf die maximale Zahl von 92 Familien nicht 

eingegangen. Daher ist das gesamte Vorhaben von Grund auf anzuzweifeln. Insbesondere die 

Aussagekraft der zugrunde liegenden Stellungnahme.  

 



10. 

Die Gemeinde Quirnheim behauptet in der Rheinpfalz vom 13.03.2022, dass Bauwillige ihren 

Erdaushub über den geplanten Limes entsorgen können. Jedoch muss Ihnen bewusst sein, dass 

dies nicht ohne weiteres möglich ist. Insbesondere ist dies genehmigungspflichtig, 

entsprechende Genehmigungen und Anträge liegen unserer Kenntnis nach nicht vor.  

 

Auch handelt es sich um einen bis zum Jahr 2021 nachweislich bewirtschafteten Acker, das 

Gutachten ist jedoch aus dem Jahr 2015 und ist daher als überholt und veraltet anzusehen. 

 

11. 

Offensichtlich fehlt es bereits an der Erforderlichkeit der Planung.  

 

Die Errichtung des Neubaugebiets „Talblick“ wird unter Ziffer 1 der Begründung zur Offenlage 

mit dem Eigenbedarf der Gemeinde Quirnheim gerechtfertigt, welcher laut Angaben der 

Gemeinde Quirnheim (vgl. Presseartikel vom 09.11.2021 in der Rheinpfalz; in diesem 

Zusammenhang sei auch auf die Gemeinderatsitzung vom 11.11.2021 verwiesen) auf einer 

veralteten Liste mit unverbindlichen und nicht geprüften Nachfragen beruht. Nach den 

bisherigen Stellungnahmen der Gemeinde Quirnheim handelt es sich hierbei lediglich um 

informelle Bauvoranfragen ohne rechtsgültigen oder bindenden Charakter.  

 

Auch ist nicht sichergestellt, dass die Interessenten auf dieser Liste insbesondere „junge 

Familien mit Kindern“ auch einen Bauplatz bekommen. Somit ist diese Liste defacto 

gegenstandslos.  

 

Ganz im Gegenteil wurden die letzten acht Baulücken der vergangen fünf Jahre durch Orts- 

und Gemeindefremde aufgekauft. Fünf davon befanden sich in der Ritter-Merz-Straße, also 

dem direkt angrenzenden Baugebiet. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Bauplatz durch ein 

Gemeinderatsmitglied mit Zugriff auf diese Liste, über einen Makler, an Ortsfremde verkauft 

wurde. Ein weiterer Bauplatz wurde durch eine ortsansässige Privatperson aufgekauft, um ein 

Mehrfamilienhaus mit Hilfe der Flurstückszerlegung für 4 Parteien zu errichten, in einem 

Baugebiet mit sonst ausschließlich Einfamilienhäusern. 

 

Ein Eigenbedarf der Gemeinde Quirnheim, wie es in der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB der 

aktuellen Offenlage und der Presse behauptet wird, ist somit nachweislich nicht gegeben. 

Wodurch das gesamte Neubaugebiet „Talblick“ fehlgeplant ist und nicht ins Konzept der 

Metropolregion Rhein-Neckar passt. Zudem muss ein Bebauungsplan Aussicht auf 

Verwirklichung haben. Dies ist angesichts der stagnierenden Bevölkerungszahlen und der 

bisher geringen Nachfrage für vorhandene Baugrundstücke in Innenbereichslage bereits 

fraglich. Eine nur mittelfristige Verwirklichung des Bebauungsplans ist bereits wenig 

wahrscheinlich und lässt die Erforderlichkeit der Bauleitplanung entfallen.  

 

Wie auf der 16. Gemeinderatsitzung am 08.07.2021 zudem bekanntgegeben, gibt es innerhalb 

der Gemeinde Quirnheim noch 24 sofort bebaubare Baulücken. Laut offiziellen Angaben der 

Gemeinde, siehe Artikel in der Rheinpfalz vom 09. Juli 2021, gab es zu diesem Zeitpunkt 34 

baureife Grundstücke, welche sich teilweise im Besitz von Gemeinderatsmitglieder befinden. 

Was erneut gegen den Eigenbedarf der Gemeinde Quirnheim spricht.  

  

12. 

Wie bereits oben angemerkt ist, die Begründung des Bebauungsplans auf Seite 13 Absatz 1 

"Planungsanlass und Lage des Baugebietes" anzuzweifeln und unzureichend begründet. Wie 



der Begründung zu entnehmen ist, ist das Baugebiet „Talblick“ zusammen mit dem Baugebiet 

„Am Asselheimer Weg“ geplant worden. Tatsächlich ist im aktuellen Flächennutzungsplan 

(FNP) keine textliche Festsetzung zu finden. Lediglich eine graphisch dargestellte potenzielle 

Wohnfläche, ein weiteres Baugebiet ist für den Bereich Lindenstraße berücksichtigt.  

 

Weiterhin gibt es signifikante Unterschiede zwischen dem bestehenden Baugebiet „Am 

Asselheimer Weg“ und dem geplanten Baugebiet „Talblick“. Diese sind essenziellen 

Charakters, wie der Unterschied in der Traufhöhe, Auslegung der Grundstücke und der 

Möglichkeit von Doppelhaushälften.  

 

Das Neubaugebiet „Talblick“ soll laut B-Plan so dicht wie möglich besiedelt werden. Es lässt 

sich vermuten, dass hier Doppelhaushälften mit mindestens 300 qm erwünscht sind. Dem 

entgegen steht das Baugebiet „Am Asselheimer Weg“ mit einer offenen Besiedelung und 

Grundstücken mit durchschnittlich 600 qm.  

 

Auf eine Nachfrage im Jahre 2021 wurde zudem versichert, es wird lediglich 24 Grundstücke 

geben. Der Bauplan hat sich seitdem nicht geändert, nun sind es jedoch 28. Dies wirft die Frage 

auf, wie ausgereift und realistisch die Begründung zum Bebauungsplan "Talblick" insgesamt 

ist, wenn nun in einem Kommentar von einer Mindestgrundstücksfläche von 300 qm bis 400 

qm ausgegangen wird. Hier ist anzumerken, dass eine wie in der Offenlage beschrieben 

durchschnittliche Grundstücksgröße von 500 qm nicht mit dem Bebauungsplan „Talblick“ 

übereinstimmt und irreführend ist. Die asymmetrische Anordnung der Grundstücke führt 

besonders im Kerngebiet zu Grundstücken mit 400 qm.  

 

Festzuhalten bleibt, dass das Neubaugebiet „Talblick“ sich nicht in das einheitliche Bild des 

Baugebiets „Am Asselheimer Weg“ einfügen wird.  

   

13. 

Der Bebauungsplan „Talblick“ widerspricht in wesentlichen Punkten dem Einheitlichen 

Regionalplan Rhein-Neckar. 

 

Im Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar werden Quirnheim lediglich 0,47 ha für die 

nächsten 15 Jahre zugewiesen. Gleichzeitig wurde die Abwägung gem. § 1 (7) BauGB für das 

Baugebiet Talblick, welche offensichtlich im Jahre 2016 erstellt wurde, auf 2021 umdatiert. 

 

Aus der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB geht hervor, dass der Plan von 2016 mangelhaft ist 

und überarbeitet werden muss. Die Planungsleistungen wurden erst im Dezember 2021 final 

vergeben. Es findet sich der folgende Passus im Sitzungsprotokoll der Gemeinde Quirnheim: 

  

"Die im rechtsgültigen Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar noch als 

Wohnfläche in Planung dargestellte Fläche („Talblick“ sowie eine Fläche im 

nördlichen Bereich der Ortslage Boßweiler) ist im vorliegenden Entwurf als 

Bestand dargestellt. Darüber hinaus werden im Entwurf keine zusätzlichen 

„geplanten Wohn-bzw. Gewerbeflächen“ ausgewiesen. (siehe hierzu Nr. 1 und 

Nr. 2 in der Karte)" 

  

mit Verweis auf ein Schreiben vom 05.08.2020. Das steht im klaren Widerspruch zu dem im 

vorliegenden Bebauungsplan Geschriebenen und ist zugleich irreführend. Zumal das 

Neubaugebiet „Talblick“ offensichtlich nicht als Bestand angesehen werden kann.  

 



Zudem widerspricht das Neubaugebiet „Talblick“ Zielen und Grundsätzen für Wohnbauflächen 

des einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar. In der Begründung zu den Grundsätzen 

betreffend den ländlichen Raum heißt es (zu Ziffer 1.1.5):  

 

„Neue Siedlungsflächen und zusätzliche Infrastruktur können bei gleichzeitig 

stagnierender bzw. abnehmender Bevölkerung zukünftig nicht mehr 

wirtschaftlich entwickelt bzw. unterhalten werden. Deshalb sind zusätzliche 

Neubauflächen an realistischen Bedarfsberechnungen auszurichten. Auch in den 

ländlichen Räumen sind verfügbare Flächenpotenziale im Siedlungsbestand, 

hier insbesondere auch vorhandene Baulücken, für Siedlungszwecke verstärkt 

zu aktivieren (vgl. Z 1.4.1.4). Auf eine gute ÖPNV-Anbindung dieser Flächen ist 

zu achten.“ 

 

Tatsächlich stagniert die Einwohnerzahl der Gemeinde Quirnheim und die möglichen 34 

Baulücken sind größtenteils nach wie vor offen. 

 

Besonders jedoch mangelt es an einer realistischen Bedarfsberechnung. Dies haben wir dem 

Gemeinderat, dem Ortsbürgermeister und der Verbandsgemeinde schon des Öfteren mitgeteilt.  

 

Auf Grund begründeter Zweifel, siehe insbesondere die Kritik an der Liste mit 

Bauinteressenten, ist ein Eigenbedarf hier nicht gegeben.  Zwar verweist die Gemeinde hier 

hartnäckig auf den Datenschutz, jedoch geht es hier nicht um Namen und Anschriften, sondern 

um allgemeine Angaben wie Datum der Anfrage, geplante Art der Nutzung, Anzahl der 

Bewohner und derzeitige wohnhaft bzw. PLZ und Informationen über den genannten 

voraussichtlichen Grundstückspreis. Da diese Angaben entweder nicht vorhanden sind oder 

bewusst zurückgehalten werden, ist der Eigenbedarf der Gemeinde Quirnheim nicht 

nachweisbar. Übrigens existiert gleichfalls keine gute ÖPNV-Anbindung. 

 

In der Begründung des einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar zu der räumlichen Zuordnung 

von Wohnflächen (zu Ziffer1.4.2.1) heißt es weiter: 

 

„Grundlegendes Ziel der Regional- und Landesplanung ist die Sicherung 

einer ausgewogenen und nachhaltigen Raumentwicklung. Entscheidende 

Voraussetzung hierfür ist die Abstimmung von Siedlungsentwicklung mit 

Versorgungs- und Verkehrsnetzen einerseits und der Schutz und die 

Entwicklung der Freiräume und Naturgüter andererseits. Die Beschränkung 

von Kommunen auf Eigenentwicklung (bei gleichzeitiger Festlegung von 

Siedlungsschwerpunkten) leistet in diesem Zusammenhang einen 

wesentlichen Beitrag. Die langfristige Auslastung eines leistungsfähigen 

öffentlichen Personennahverkehrs bedingt ebenso die Konzentration von 

Wohnbauflächen in ausreichend großen Siedlungseinheiten, wie die 

Bereitstellung von qualifizierten öffentlichen und privaten Dienstleistungs- 

und Versorgungseinrichtungen. Vor dem Hintergrund der demografischen 

Entwicklung werden diese Zielsetzungen künftig verstärkt an Bedeutung 

gewinnen. Insgesamt ist eine in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 

Hinsicht nachhaltige Entwicklung der Metropolregion ohne die vor 

genommene Differenzierung nicht möglich.“  

 

Tatsächlich gibt es in der Gemeinde Quirnheim keinerlei Einkaufmöglichkeiten; auch ist die 

örtliche Kita derzeit schon ausgelastet und kann nicht entsprechend ausgebaut werden. Die 



Anbindung an den Bahnverkehr und Autobahnen ist nicht ausreichend gegeben. 

Dienstleistungs- und Vorsorgeeinrichtungen existieren nicht.  

 

Im Gegensatz dazu befinden sich im Gebiet Grünstadt-Leiningerland genügend bebaubare 

Flächen mit einer besseren Infrastruktur. Letzten Endes auch in Grünstadt selbst. In dem Gebiet 

Grünstadt-Leiningerland wurde in den letzten Jahren Wohnraum geschaffen. Auch in Zukunft 

könnte hier sinnvoller weiterer Wohnraum geschaffen werden. Diese bestehende Alternative 

wurde nicht die Planabwägung einbezogen und lässt darüber hinaus die Erforderlichkeit für den 

Bebauungsplan „Talblick“ zweifelhaft erscheinen. Zur Schonung von Natur und Umwelt und 

zu Sicherstellung finanzierbaren Wohnraums müssen daher andere Gebiete gewählt werden 

und nicht die Gemeinde Quirnheim. Dies ist ökonomisch und ökologisch nicht nachvollziehbar.  

 

Die Bauleitplanung läuft auch einem weiteren Grundsatz (Ziffer 1.1.5) des einheitlichen 

Regionalplan Rhein-Neckar für den ländlichen Raum zuwider:  

 

„Günstige Wohnstandortbedingungen sollen gesichert und attraktive Arbeits-, 

Ausbildungs- und Versorgungsangebote sowie Infrastruktureinrichtungen 

wohnortnah bereitgestellt werden.“ 

 

Wie bereits angeführt handelt es sich bei dem Neubaugebiet „Talblick“ nicht um günstige 

Wohnstandortbedingungen. Schon jetzt pendeln viele Ortsansässige bis Ludwigshafen und 

weiter. Da sowohl die Anbindung an den ÖPNV als auch an die Autobahn mangelhaft ist, ist 

dies nicht im Sinne des Umweltschutzes und einer nachhaltigen Schaffung von Wohnraum.  

 

Zudem, wie bereits mehrfach angemerkt, wird der Quadratmeterpreis für die Bauflächen höher 

als für das Gebiet gewöhnlich ausfallen, da viele Kosten umgelegt werden müssen. Wie der 

geplante Limes, das Starkregenschutzkonzept, der nichtvorhandene Glasfaserausbau, das 

Regenrückhaltebecken und weitere Erschließungskosten.  

 

Zudem handelt es sich bei dem Baugebiet um stark Kalksteinhaltigen Boden. Hier ist mit 

Bodenklasse 5 bis 6 zu rechnen. Entgegen den Ausführungen der Gemeinde Quirnheim ist dies 

im anschließenden Baugebiet „Am Asselheimer Weg“ einheitlich beobachtet worden. Auch die 

starke Hanglage treibt die Kosten weiter in die Höhe. Womit sich eine mittelständische Familie 

eine Parzelle im Neubaugebiet „Talblick“ nur schwerlich leisten können wird. 

 

14. 

Wie dem Landesentwicklungsprogramm IV ist, setzt auch die kommunale Wohnbauplanung 

Eigenbedarf voraus, dieser ist wie bereits dargelegt nicht gegeben.  

 

Wie bereits mehrfach angemerkt, ist die vorliegende Liste ist inzwischen mehrere Jahre alt. 

Details hierzu hat man bis heute nicht offengelegt. Wir gehen jedoch davon aus, dass viele der 

Bauvoranfragen gegeben den horrenden Baukosten hinfällig sind. So wissen wir, dass keinem 

der Interessenten ein realistischer Quadratmeterpreis genannt wurde. Wir gehen davon aus, dass 

die Gemeinde hat aus taktischen Gründen den Quadratmeterpreis viel zu niedrig angesetzt, um 

besagte Liste zu füllen. Details zu der Herkunft oder des Datums der Anfrage bzw. weitere nicht 

personalisierte Daten wurden bis heute nicht herausgegeben. 

  

15. 

Zudem ist auf formelle Mängel bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Talblick“ 

hinzuweisen. 

 



Es ist zu bemängeln, dass der Bauplan in seiner aktuellen Form bei keiner der 

Gemeinderatsitzungen der letzten zwei Jahre detailliert besprochen wurde. Dies stellt unserer 

Ansicht nach einen bewussten Ausschluss der Öffentlichkeit dar. Besonders vor dem 

Hintergrund, dass es im Jahre 2017 starken Widerstand der Einwohner von Quirnheim gegen 

das Vorhaben „Talblick“ gab.  

 

In Summe gewinnt man den Eindruck, dass der Gemeinderat absichtlich Tagesordnungspunkt 

in Bezug auf das NBG „Talblick“ einen Tag vor der Sitzung ändert (siehe 21. Sitzung des 

Gemeinderats Quirnheim TOP4) und Beschlussvorlagen nicht veröffentlicht (siehe 20. Sitzung 

des Gemeinderats Quirnheim TOP4).  

 

Zudem wird berechtigte Kritik als Zitat „Verleumdung“ bezeichnet (siehe 19. Sitzung des 

Gemeinderats Quirnheim, Einwohnerfragestunde).  

 

Zur 20. Gemeinderatsitzung wurde zwar dazu eingeladen über den aktuellen B-Plan zu 

sprechen. Tatsächlich wurde bei der Sitzung jedoch nichts präsentiert und die Details der 

Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt. Dasselbe gilt für das zugehörige 

Starkregenschutzkonzept. Dieses wurde detailliert vorgestellt, jedoch das Gezeigte der 

Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt und wichtige Details in Bezug auf das Neubaugebiet 

„Talblick“ mündlich besprochen und im Nachhinein abgestritten. Dies stellt mutmaßlich eine 

Verletzung der Geschäftsordnung der Gemeinde Quirnheim dar.  

 

In diesem Zusammenhang ist auch auffallend, dass sich die offengelegten Dokumente 

signifikant von dem auf der 21. Sitzung verabschiedeten Entwurf unterscheiden. Insbesondere 

die textliche Festsetzung und die Begründung zum Bebauungsplan „Talblick“.  

 

Außerdem gibt es, Stand Oktober 2022, kein durch den Bürgermeister unterzeichnetes/ 

freigegebenes Protokoll über die Gemeinderatssitzung im Mai 2022, in der auch der Beschluss 

zur öffentlichen Bekanntmachung des Bebauungsplans „Talblick“ (Gemeinderatssitzung im 

Mai 2022) gefasst wurde.  

  

16. 

Die Kosten zur Regenrückhaltung und zur Verhinderung von Starkregenereignissen belaufen 

sich auf weit mehr als 700.000 Euro. Ein Konzept zur Finanzierung ist bis dato nicht ersichtlich. 

Wir gehen daher davon aus, dass die eine Million Euro zuzüglich der regelmäßigen 

Erschließungsgebühren auf die Käufer umgelegt werden sollen. Dies führt zu einem 

unverhältnismäßig hohen Grundstückspreis, welcher sicher nicht im Sinne des 

Landesentwicklungsprogramm IV ist. Zudem fördert dies sicher nicht die gewünschte 

Ansiedlung junger Familien.  

 

Die SGD Süd schreibt hier selbst im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Trägern sonstiger Belange, dass „Eine Zustimmung aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht 

erfolgen kann“. Es wurde Anfang des Jahres auch bekräftig, dass ein 

Regenwasserschutzkonzept für das NGB „Talblick“ nicht förderungsfähig ist. Des Weiteren 

wird die hydraulische Leistungsfähigkeit des anschließenden Systems, über das Baugebiet „Am 

Asselheimer Weg“ stark angezweifelt. Beide Punkte haben sich seit 2016 nicht geändert. Im 

Gegenteil, und entgegen der fragwürdigen Herleitung und Begründung des B-Plans, führt eine 

Verkleinerung der Grundstücksfläche auf 300 qm bzw. 400 qm zu einer Verschlimmerung 

dieses Problems.  

 



Wie man an diversen Grundstücken in der Gemeinde Quirnheim sehen kann, ist die Gemeinde 

nicht daran interessiert, die Versiegelung von Grundstücksflächen nachhaltig sicher zu stellen.  

 

17. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Talblick“ stehen im Widerspruch zu den verfolgten 

Zielen. 

 

In Ihrer Herleitung und Begründung des Bebauungsplans heißt es zu 1.1.1, dass das Wohngebiet 

in der baulichen Struktur dem angrenzenden Gebiet entspricht.  

 

Es ist leider nicht ersichtlich, welches Gebiet gemeint ist, jedoch gibt es in keinen der 

angrenzenden Gebiete Häuser mit einer Traufhöhe von 8 Metern. Auch gibt es keine 

Grundstücke mit einer Fläche von unter 500 qm. Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl 

Pensionen als auch kleinere Läden erlaubt sind. Auch dies passt in kleinster Weise zum 

Charakter der umliegenden Siedlungsflächen. Man kann lediglich erahnen, was die Gemeinde 

hiermit bezweckt.  

 

Zu 1.1.2. heißt es, es soll eine bauliche Verdichtung verhindert werden und die Verkehrsmenge 

minimiert werden.  

 

Dies steht erneut im Widerspruch zur restlichen Begründung. Durch eine Abweichung von der 

allgemeinen baulichen Struktur, welche durch die Reduzierung der Grundstücksflächen erreicht 

wird, wird die Verdichtung gefördert und nicht verhindert. Zudem haben die Planstraßen nicht 

die Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ wie es in der daran anschließenden Ritter-

Merz-Straße der Fall ist. Wenn man tatsächlich an einer Verminderung der Verkehrsmenge 

interessiert wäre, hätte man hier eine entsprechende Zweckbestimmung beschließen müssen. 

Wie es derzeit aussieht, wird hier mutmaßlich eine ökologische und ökonomische Fehlplanung 

kaschiert. 

 

Zu 1.3 heißt es die Wohneinheiten pro Wohngebäude sollen auf zwei begrenzt werden. 

 

Wobei von einer Grundstücksfläche von 300 qm ausgegangen wird. In den angrenzenden 

Gebieten beträgt die durchschnittliche Grundstücksfläche 600 qm. Das bedeutet konkret, auf 

der Fläche eines im angrenzenden Gebiet befindlichen Einfamilienhaus sollen im Plangebiet 

nun zwei Doppelhaushälften entstehen. Daraus folgt, dass sich die Verdichtung des Gebiets 

verdoppelt.  

 

Erneut muss man sich fragen, ob hier nur eine Fehlplanung kaschiert werden soll oder ob es der 

Gemeinde darum geht, durch Vermarktung möglichst vieler Grundstücke ohne Rücksicht auf 

Natur und Einwohner eine möglichst gute Haushaltsbilanz zu erzielen.  

 

o Zu 1.4 Hier führt der Verfasser an, dass die Reduzierung der Mindestgrundstücksfläche 

der besseren Vermarktung diene.  

 

Erneut muss man festhalten, dass die bestmögliche Vermarktung für die Entwicklung einer 

Gemeinde nicht im Vordergrund stehen darf und kann.  

 

Zudem ist es nicht schlüssig wie „große und kleine“ Grundstücke in das Ortsbild der Gemeinde 

passen sollen. Insbesondere, da diese Grundstücke von einem Limes umgeben sein werden. 

Erneut wird darauf verwiesen, dass es in diesem Bereich nur einen verschwindend geringen 

Anteil kleiner Grundstücke gibt und schon gar keine Doppelhaushälften.  



 

Aufgrund dieser irrenführenden, von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichenden Aussagen 

bitten wir erneut um belegbare Zahlen und Kalkulationen für diese Planung. Die 

durchschnittliche Grundstücksfläche der Umliegenden Gebiete könnte z.B. leicht erfasst 

werden, ebenso der Anteil von Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäusern. Da dies - wie 

andere Kalkulationen und Offenlagen von Dokumenten - bisher nicht erfolgt ist, lässt eine 

fundierte und zielführende Bauleitplanung im besten Falle anzuzweifeln.  

18. 

Die zugrunde liegenden Gutachten sind inzwischen bis zu acht Jahre alt und wurden nur 

teilweise aktualisiert. Insbesondere die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 

"Talblick" stützt sich auf eine Verkehrsbelastung aus dem Zähljahr 2014 und berücksichtigt 

wie oben bereits angemerkt den erweiterten Flugbetrieb des Flugplatzes Quirnheim nicht und 

ist somit als überholt und veraltet anzusehen.  

19. 

Weiter heißt es in der Begründung das Plangebiet sei derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

Tatsächlich wurde das Plangebiet in den Jahren 2020 und 2021 landwirtschaftlich genutzt. 

Seitdem finden keine Nutzungen mehr statt und es haben sich überwiegend Disteln angesiedelt.  

Es ist hier darauf hinzuweisen, dass auch das beigefügte Umweltgutachten bereits aus dem 

Jahre 2019 stammt, die Situation vor Ort jedoch mittlerweile von der Ausgangslage im Jahr 

2019 abweicht. Diese wird zwar durch die Naturschutzfachliche Stellungnahme zum 

Bebauungsplan „Talblick“ der L.U.P.O. Gesellschaft für angewandte Landschaftsökologie und 

Umweltplanung Dr. Ott GmbH, welche durch das Büro Hubert K. Deubert in Auftrag gegeben 

wurde, ergänzt, jedoch ist auch diese Stellungnahme inzwischen ein Jahr alt und auch der 

zugrunde liegende Bebauungsplan (Seite 3, Abbildung 3) entspricht auch nicht dem aktuellen 

Stand. Es ist zu erwarten, dass sich durch das Ausbleiben der landwirtschaftlichen Nutzung 

innerhalb eines knappen Jahres die Flora und Fauna vor Ort maßgeblich ändern wird. Die 

Bauleitplanung ist noch von einer finalen Rapsernte im Jahre 2021 ausgegangen. 

20. 

In der Begründung wird behauptet, dass Neubaugebiet „Talblick“ runde das Ortsbild der 

Gemeinde Quirnheim ab und es liege nicht im Außenbereich der Gemeinde. Tatsächlich zeigen 

die umliegenden Gemeinden Lautersheim, Mertesheim und Biedesheim einen ähnlichen, für 

ein ländliches Dorf charakteristischen Übergang in die Landschaft, wie es derzeit der Fall ist. 

Der derzeitige und bis Ende 2021 mit Getreide und Raps bewirtschaftete Acker sorgt für ein 

aufgelockertes Gesamtbild der Gemeinde Quirnheim. Das Neubaugebiet „Talblick“ zerstört 

jedoch dieses charakteristische Bild und führt zu einem visuellen Störempfinden.  

Im Übrigen befindet sich das NGB „Talblick“ im Außenbereich der Gemeinde Quirnheim. 

Abb.3: „Blick in Richtung Westen auf den bestehenden Ortsrand“ der Begründung vermittelt 

einen guten Eindruck des derzeitigen harmonischen Dorfbildes. Sollte hier eine offene 

Bauweise mit Mehrfamilienhäusern und Gebäuden bis zu 8,50 erlaubt werden, ist das bis dato 

einheitliche Dorfbild gestört. Insbesondere der 4,5 Meter hohe und 30 Meter breite 

Lärmschutzwall stört das Dorfbild nachhaltig und ist ein weiteres Indiz für die Fehlplanung der 

Gemeinde Quirnheim.  

In der Herleitung und Begründung der einzelnen Festsetzungen beruft sich die Gemeinde des 

Öfteren auf ein einheitliches Ortsbild. Dabei weicht das Verkehrskonzept stark vom 

angrenzenden Gebiet ab und die Traufhöhe passt auch nicht in das Ortsbild. Insbesondere 



jedoch führt der nötige Schutzwall zu einer starken Veränderung des Gesamtbildes der 

Ortsgemeinde und die angestrebte dichte Besiedelung im Außenbereich der Ortsgemeinde ist 

sonst auch nirgends in Quirnheim zu finden.  

21. 

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Leinigerland werden derzeit folgende Neubaugebiete 

vorangetrieben bzw. sind schon realisiert: 

- Wattenheim: „Staufergasse“, ausgewiesene Größe unbekannt 

 

- Hettenleidelheim: „Schulwiesengraben“, ausgewiesene Größe: 6 Hektar  

 

- Hettenleidelheim: „Ramser Straße 18“, ausgewiesene Größe: 1 Hektar 

 

- Wattenheim: „Am Bild 2021“, ausgewiesene Größe:  3,5 Hektar 

Sowohl Wattenheim als auch Hettenleidelheim sind sehr attraktiv für junge Familien und 

Pendler auf Grund ihrer guten Verkehrsanbindung und örtlicher Geschäfte. Im Gegensatz dazu 

bietet Quirnheim keinen Einzelhandel oder gar verfügbare Kita Plätze. Der nächstgelegene Ort 

mit Bäcker, Metzger und wenigen kleineren Läden - jedoch ohne weiteren Einzelhandel - ist 3 

km entfernt und auf Grund der schlechten Infrastruktur mit dem ÖPNV kaum zu erreichen. 

Dennoch soll in Quirnheim ein Neubaugebiet mit 2,34 Hektar Gesamtfläche entstehen. Dies 

steht im klaren Widerspruch zu einer nachhaltigen und ökonomisch vertretbaren Schaffung von 

Wohnraum.  

Da der auszuweisende Wohnraum in der Verbandsgemeinde Leiningerland für die nächsten 

Jahre stark beschränkt ist, muss man sich fragen, ob ein Neubaugebiet an andere Stelle nicht 

sinnvoller wäre. Insbesondere auf Grund der zu erwartenden fallenden Nachfrage auf Grund 

der allgemeinen Inflation und dem Anstieg der Zinsen. Aus objektiver Sicht ist eine Ansiedlung 

von Pendlern und jungen Familien in Quirnheim weder zu erwarten noch zu verantworten.  

In diesem Zusammenhang ist anzuzweifeln, dass die vier Grundstücke in privater Hand im 

Sinne der Begründung vermarktet werden und anzunehmen, dass diese lediglich der 

Gewinnmaximierung des Eigentümers dienen sollen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 

Aufstellung des Bebauungsplans das Ziel verfolgt, den privaten Grundstückseigentümern den 

Verkauf von Baugrundstücken und somit einen wirtschaftlichen Vorteil zu ermöglichen. Einer 

solchen Planung, geleitet von privaten Interessen, fehlt es jedoch an der „Erforderlichkeit“, sie 

ist somit rechtswidrig und damit nichtig. 

Wie bereits angesprochen ist mit einer Amortisierung aufgrund der hohen Kosten für die 

Erschließung durch Wall und Starkregenkonzept und allgemeiner Entwässerung frühestens in 

10 Jahren zu rechnen.  

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Neubaugebiet „Talblick“ auf Grund der 

mangelnden Infrastruktur und limitierten Kindergartenplätzen dem Regionalplan widerspricht 

und eine Ansiedlung von Familien aus der Gemeinde Quirnheim zweifelhaft ist. Die 

voraussichtlichen Erschließungskosten werden den realen Quadratmeterpreis auf Grund der 

oben genannten Gründe stark ansteigen lassen und das Neubaugebiet „Talblick“ dadurch für 

Privatpersonen unattraktiv machen. Daher ist ein Neubaugebiet an anderer Stelle wie Grünstadt, 

Wattenheim oder Hettenleidelheim zu bevorzugen insbesondere, da die Verbandsgemeinde 

Leiningerland nur noch ein beschränktes Kontigent an auszuweisenden NBG besitzt. Insgesamt 

ist die bisherige Bauleitplannung anzuzweifeln und die zentralen Fragen wie 

Regenrückhaltung, Starkregenschutz und Verkehrsanbindung unter Berücksichtigung des 

Verkehrsberuhigten Bereiches „Am Asselheimer Weg“ sind nur unzureichend bis gar nicht 

erörtert. Besonders sticht folgender Satz ins Auge: 

 

„In Quirnheim werden Familien mit Kindern bevorzugt behandelt. Ohne 

Mitwirkung von Maklern und Bauträger können sie mit eigenem Architekten und 

einer Baufirma ihrer Wahl nach ihren Vorstellungen preiswert bauen“ 

 

Wie oben erörtert ist gegenteiliges der Fall, daher bleibt die Frage nach dem eigentlichen Zweck 

und der eigentlichen Motivation für das Neubaugebiet „Talblick“ offen.  

 

Da in der Vergangenheit Beschlussvorlagen und Dokumente der öffentlichen 

Gemeinderatsitzung nicht zur Verfügung gestellt wurden und widersprüchliche Zahlen und 

Fakten genannt wurden, muss davon ausgegangen werden, dass die Öffentlichkeit 

unzureichend informiert wurde und eine öffentliche Meinungsbildung deutlich erschwert 

worden ist. Auch wurden Anfragen seitens der Gemeinde nur teilweise oder inhaltslos 

beantwortet. Insbesondere verweise ich auf das bis dato unbeantwortete Schreiben vom 

26.04.2022 (Betreff: „Unregelmäßigkeiten 20. Gemeinderatsitzung Quirnheim und 

Neubaugebiet Talblick“) mit Berufung auf das Landestransparenzgesetz. Schlussendlich ist das 

geplante Neubaugebiet „Talblick“ überdimensioniert, da der Eigenbedarf der Gemeinde 

Quirnheim offensichtlich höchstens im einstelligen Bereich liegt.  

 

Im Sinne einer verantwortungsvollen Dorfentwicklung müsste hier eine stückweise 

Bereitstellung von Wohnraum über mehrere Jahre ermöglicht werden. So dass auch junge 

Familien mit Kindern sich ein Einfamilienhaus leisten können. Das derzeitige Konzept forciert 

einen Aufkauf durch Bauträger und Wohnungsbaugesellschaften und steht daher im klaren 

Gegensatz zu dem in der Begründung geschriebenen. Es ist zu vermuten, dass das Neubaugebiet 

so schnell wie möglich verabschiedet und so groß wie möglich geplant werden soll damit man 

den im nächsten Jahr zu beschließenden Regionalplan Rhein-Neckar umgehen kann. Laut 

welchem der Gemeinde Quirnheim lediglich 0,45 Hektar Bauland zustehen und nicht 

unrealistische 2,43 Hektar. 

 

Damit ist insgesamt nicht erkennbar, dass den Belangen der Kinder und Jugendlichen 

nachgekommen wird, auch als Teil der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 S. 2 BauGB). Der 

beabsichtigte Bebauungsplan widerspricht den Zielen der Wasserwirtschaft. Die ausreichende 

Versorgung mit Grün- und Freiflächen wird beeinträchtigt, wenn Grün- und Freiflächen 

überplant werden. Die Belange der Landwirtschaft werden beeinträchtigt, wenn 

landwirtschaftliche Flächen für eine weitere Zersiedelung benutzt werden. Letztlich wird eine 

Frischluftschneise in das Gemeindegebiet hinein damit beeinträchtigt, was insbesondere unter 

Berücksichtigung der Anforderungen des Klimaschutzes bedenklich sein dürfte. Dies führt 



auch dazu, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung nicht berücksichtigt werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Anna Engelhardt Benjamin Engelhardt 

nuhfer
Rechteck
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